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Fackelſerenade der Polytechniker .

Gleichſam im Anſchluſſe an die Huldigung des hieſigen

Polytechnikums ( S . 221 des G. . ) und an den im poetiſchen

Feſtkranze folgenden unterthänigſten Glückwunſch der poly —

techniſchen Schule , haben aus freiem Antriebe die aus mehreren

Staaten hier vereinigten Eleven der polytechniſchen Schule
die Idee aufgefaßt und ergriffen , in den Jubel der übrigen
Bewohner des Landes und der Reſidenz nach eigener Weiſe

einzuſtimmen , und dem erhabenen Protektor ihrer Bildungs —

anſtalt , XJ . KK. HH. dem Großherzog Friedrich und der

Großherzogin Luiſe in einer Fackelſerenade ein Zeichen ehr -

furchtsvoller Huldigung darzubringen . Bald nach der Rückkehr

II . RA . HH. von der Mainau am 17 . November Abends

kam dieſe Idee zur Ausführung .
Eine Deputation und ein allgemeiner Fackelzug ſ

Glückwünſche zur höchſten Vermählung ausdrücken . Die Theil —

nehmer verſammelten ſich im Hofe der polytechniſchen Schule ,

ollten die

von wo der Zug mit dem klingenden Spiele des Leib —

Grenadierregiments an der Spitze — ſich durch die Kange -

und Karl - Friedrich - Straße bewegte . Anführer des Zugs war

der Baueleve Guſtav Belitz aus Mecklenburg - Schwerin mit

der Landesfahne , worauf zwei Marſchälle mit den badiſchen

Greifen und dem preußiſchen Adler folgten . An dieſe Zeichen

ſchloſſen ſich die Symbole der mathematiſchen Klaſſen und der

ſieben techniſchen Fachſchulen , umgeben von wehenden Fahnen
mit den badiſchen und preußiſchen Landesfarben . Jetzt folgten ,

auf mehrere vorangehende Fackelträger , der erwählte Sprecher ,

Cäſar de Rainville aus Ottenſen in Holſtein ( Baueleve ) ,
mit den übrigen Gliedern der Deputation , auf dieſe die Mar⸗

ſchälle , nach welchen der lange Zug von 400 Polytechnikern
mit den ſprühenden Flammen ſich bewegte . Als der Zug im

Schloßhof angekommen war , ſtellten ſich die Fackelträger ſo

daſelbſt auf , daß ſie einen weiten Flammenkreis bildeten . Nach⸗

dem die Muſik einige Stücke ausgeführt , brachten die Fackel —

träger dem hohen Fürſtenpaare ein dreifaches , ſchallendes Hoch ,

worauf die Deputation die Ehre hatte , den Königlichen Ho —

heiten die unterthänigſten Glückwünſche auszuſprechen , welche
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von Höchſtdenſelben hul dreichſt mit dem freundlichſten Danke

entgegengenommen wurden , den die Deputation in allerhöchſtem

Auftrage den Kommilitonen darbringen durfte .

Hierauf bewegte ſich der Zug in beſter Ordnung auf den

Marktplatz zurück , woſelbſt vor dem Rathhauſe die Fackeln

verbrannt wurden , die keinem weitern Zwecke mehr dienen

ſollten , da ſie dem höchſten gedient , einer edlen und wahrhaften

Huldigung zum ſtrahlenden Ausdruck zu verhelfen .

Dieſe Ovation betrachten wir als Schluß der langen Reihe

ehrfurchtsvoller Huldigungen , welche das Vaterland ſeinem

erhabenen Herrſcherpaare zur Feier der alle
rhächſt

en Eae
lung dargebracht hat , welchen wir noch die Verzeichnung d
Gnadenakte , milden Stiftungen und Feſtgaben anreihen .

Gnadenakte Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs

Naus Anlaß Höchſtihrer Vermählung .

Außer einer Reihe von Ordensverleihungen , Charakteri

firungen , Beförderungen und Crnennungen im Hofs , Militär -

und Civilſtaate , womit Seine Königliche Hoheit den Tag

Höchſtihrer Vermählung , den 20 . September , im Vollgefühle

Ihrer eigenen Glückſeligkeit auch für Andere al einen be -

glückenden auszeichneten , haben Höchſtdieſelben ihn auch als

einen Tag der Gnade zu verkünden geruht
1. durch Erlaſſung des folgenden

General⸗Pardons :

Seine Königliche Hoheitder Großherzog haben

allergnädigſt geruht , den Refraktären und Deſerteuren , welche

von heute an binnen ſechs Monaten zur rückkehren, und

ſich bei der Civil - oder Militärbehörde melden , unter nach

folgenden näheren Beſtimmungen einen Generalpardon

zu bewilligen :
a. Nur Diejenigen ſind dieſer allerhöchſten Gnade theil

haftig , welche der erſten , einfachen Deſertion oder der

Refraktion ſich ſchuldig gemacht , und nur unter der Voraus
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